
Anlieferung von Umschlagsillustration bzw. -bildern
Grundsätzlich gilt, daß der Verlag für die Umschlagsgestaltung zuständig ist und das Umschlags-
design festlegt.

Der Autor kann eine Umschlagsillustration einreichen. Hierfür gelten rein technisch zunächst diesel-
ben technischen Voraussetzungen wie für Einzelbilder im Text. Freilich sind die Qualitätsansprüche
noch strenger anzulegen, da diese Illustration das Erscheinungsbild entschieden prägt. Stehen nur
schlechte Illustrationen zur Verfügung, muß auf eine solche ganz verzichtet werden.

� Abzüge bzw. Zeichnungen müssen best möglicher Qualität entsprechen und können ggf. von
unserer Grafik abgelehnt werden. Unscharfe Fotos, Zeitungsausschnitte von Bilder oder gar
Kopien etc. kommen nicht in Frage. Auch Dias sollte möglichst nicht verwendet werden.

� Bilddateien können nur akzeptiert werden, wenn diese professionell erstellt worden sind und
ein verläßlicher Proof mitgeliefert wird. Die technischen Daten werden von uns geprüft –
auch hier behalten wir uns eine Rückgabe vor. Die Auflösung muß bei Fotos bei 240dpi und
bei Strichzeichnungen bei 600dpi liegen, der Schwarzwert muß im Bereich von 7% bis 98%
liegen (letztere Angabe gilt freilich nur bei SW-Abbildungen).


